
Übersicht zu aktuell gültigen Präferenzabkommen – abweichend zum Interimsabkommen 
(Stand: 01.01.2021) 

 
KRITERIUM 
 

 
Südkorea 

 
Kanada 

 
Japan 

 
Singapur 

 
Vietnam 

 
Großbritannien 

rechtskräftig seit 1. Juli 2011 21. September 2017 1. Februar 2019 21. November 2019 1. August 2020 01. Januar 2021 

Präferenz auf 
Gegenseitigkeit 

ja ja ja ja ja ja 

Abbau der Zölle mit 
Ablaufplan 

ja ja ja ja ja nein 

Förmlicher Nachweis nein nein nein nein Export: EUR.1 
Import: EUR.1 

nein 

Erklärung zum Ursprung 
unter 6000,00 EUR 

ja – keine 
Anforderung 
betreffend 
den Status des 
Ausführers 

ja – keine 
Anforderung 
betreffend den 
Status des 
Ausführers 
(CA: Angabe der 
Business Number - 
unabhängig vom 
Warenwert) 

ja - 
„Erklärung zum 
Ursprung“ o. 
„Gewissheit des 
Einführers“ 

ja – keine Anforderung 
betreffend den Status 
des Ausführers in der 
EU;  
Importe aus Singapur  
keine Wertobergrenze, 
jedoch Eintragung des 
Importeurs bei zuständiger 
Behörde in Singapur 
notwendig (Zuteilung einer 
unternehmensspezifischen 
Nummer) 

ja – keine Anforderung 
betreffend den Status 
des Ausführers 

ja – keine Anforderung 
betreffend den Status 
des Ausführers  
(GB: Angabe der 
englischen EORI-Nr.  - 
unabhängig vom 
Warenwert) 
 

Ermächtigter Ausführer ja (ab 6000,00 
EUR 
Warenwert) 

nein nein ja ja (ab 6.000,00 EUR 
Warenwert) 

nein 

Registrierter Ausführer nein ja (ab 6.000,00 EUR 
Warenwert) – nur 
ausfuhrseitig 
 
 

ja (ab 6.000,00 
EUR 
Warenwert) – 
nur 
ausfuhrseitig 

nein ja (ab 6.000,00 EUR 
Warenwert) – nur 
ausfuhrseitig 
 
 
Bitte die Hinweise unterhalb 
des Schaukastens beachten! 

ja (ab 6.000,00 EUR 
Warenwert) – nur 
ausfuhrseitig 

 
Wichtige Hinweise zum Präferenzabkommen zwischen der EU und Vietnam:  

- Bei einem Warenwert über 6000,00 EUR kann der Ausführer aus der EU den Ursprungsnachweis anhand einer EUR.1, der Bewilligung als EA oder 

anhand einer REX- Registrierung erbringen. 

- Die EU wandte bzgl. Importen aus Vietnam bisher unilateral gewährte Zollsätze im Rahmen des APS an. Der ggfs. niedrigere APS-Zollsatz bleibt solange 

bestehen, bis der Stufenabbau den FHA- Zollsatz unter den APS-Zollsatz drückt. Bis dahin wird den Unternehmen empfohlen eigenständig zu prüfen, 

welcher Zollsatz der günstigere ist und dementsprechend auf die zugehörigen Nachweise und Kodierungen für die Zollanmeldung achten. 



URSPRUNGSERKLÄRUNGEN 

Südkorea:                                                                                                                                        Kanada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Singapur: 

 

 

 

Anmerkung: Die Abgabe einer Ursprungserklärung durch einen Ermächtigten 

Ausführer ist seit dem 01.01.2018 nicht mehr zulässig (Fußnote 2 beachten!) 

 

 

 

 

 

 



 

Japan:                                                                                                                                              Vietnam:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Großbritannien:  

 

     

 

 

 

  


